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Technische 
Regeln für 

Arbeitsstätten 

Anforderungen an Arbeitsplätze und 
Verkehrswege auf Baustellen im 

Grenzbereich zum Straßenverkehr –  
Straßenbaustellen 

 
ASR A5.2 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse für die Sicherheit und Gesundheit beim das Einrichten und Betreiben von 
Arbeitsstätten wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gemacht. 

Ausschuss für Arbeitsstätten 

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 
Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht. 

Diese ASR A5.2 konkretisiert im Rahmen ihres des Anwendungsbereichs die 
Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung dieser der 
Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die 
entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber 
eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den 
gleichen Gesundheitsschutz Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen. 
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…. 

2 Anwendungsbereich 

(1) Diese ASR gilt für das Einrichten, Betreiben und den Abbau von Arbeitsplätzen 
und Verkehrswegen auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr, bei denen 
durch den fließenden Verkehr Gefährdungen für die Beschäftigten entstehen können. 
Sie findet auch Anwendung für die dazugehörenden Verkehrssicherungsarbeiten. Sie 
unterstützt bei der Ermittlung und Beurteilung dieser Gefährdungen sowie bei der 
Planung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen zur Gestaltung sicherer 
Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr.  

(2) Diese ASR soll in allen Planungsphasen berücksichtigt werden. 

(3) Diese ASR regelt nicht die verkehrsrechtlichen Anforderungen im Geltungs-
bereich der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). 

(4) Diese ASR gilt nicht für die Pannen- und Unfallhilfe sowie für Bergungs- und 
Abschlepparbeiten. 

Hinweis: 
Sofern entsprechende Gefährdungen vorliegen, ist diese Arbeitsstättenregel insbe-
sondere in Verbindung mit folgenden ASR anzuwenden: 

- Sicherheitszeichen: ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung“, 

- Verkehrswege auf Straßenbaustellen: ASR A1.8 „Verkehrswege“, 

- Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen: ASR A2.1 „Schutz vor 
Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen“, 

- Maßnahmen gegen Brände: ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“, 

- Fluchtwege: ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungs-
plan“, 

- Beleuchtung: ASR A3.4 „Beleuchtung“ oder 

- Sicherheitsbeleuchtung: ASR A3.4/7 „Sicherheitsbeleuchtung, optische 
Sicherheitsleitsysteme“ ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“ oder 
ASR A3.4 „Beleuchtung“. 
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5.3 Änderungen bei Abweichungen von der Planung 
... 

Ausgewählte Literaturhinweise 
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) einschließlich der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) 

- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) 

- Handlungshilfe für das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA bei der 
Planung von Straßenbaustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr (BASt, 
Ausgabe 2020). Die Handlungshilfe sowie Informationen zur Erarbeitung und 
Einordnung sind auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen 
verfügbar: 
https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/Ve
rkehrstechnik/Downloads/V-Handlungshilfe-ASR-RSA.html 

- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97), bekannt ge-
macht als Allgemeines Rundschreiben Straßenbau des BMVBS, 12. August 
1997 

- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für passive 
Schutzeinrichtungen (ZTV-PS 98), bekannt gemacht als Allgemeines Rund-
schreiben Straßenbau des BMVBS, Ausgabe 1998 

- Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme 
(RPS 2009)  

- Einsatzfreigabeverfahren für Fahrzeug-Rückhaltesysteme Stand 01.10.2009 

- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
(Baustellenverordnung - BaustellV) 

- RAB 30 Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen - Geeigneter Koordinator  

- RAB 31 Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen - Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan - SiGePlan 

- RAB 33 Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen - Allgemeine Grundsätze nach 
§ 4 des Arbeitsschutzgesetzes bei Anwendung der Baustellenverordnung 

- DGUV Vorschrift 38 Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten, 1. Januar 1993 mit 
Durchführungsanweisungen vom Dezember 2010 

- DGUV Regel 114-016 Straßenbetrieb, Straßenunterhalt 10/2011 
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- DGUV Regel 101-003 Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen 
09/2013 

- DGUV Information 212-016 Warnkleidung 12/2010 

- Normenreihe DIN EN 1317 Rückhaltesysteme an Straßen, Stand 11/2018 

- Liste nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen (TSE) der Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt), 7. Februar 2017 
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